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Anlage 2a: Strukturvoraussetzungen für den fachärztlichen 
Versorgungssektor nach § 4 

 
zu dem Vertrag zur Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V für die Indikatio-
nen Asthma bronchiale sowie COPD zwischen den Krankenkassen und ihren Verbänden in Bremen und der KVHB 

 
 

Teilnahmeberechtigt für die fachärztliche qualifizierte Versorgung der zweiten Versorgungs-
stufe sind Ärzte, die folgenden Strukturvoraussetzungen – persönlich oder durch angestellte 
Ärzte - erfüllen. Die apparativen Voraussetzungen müssen in jeder für DMP gemeldeten Be-
triebsstätte erfüllt sein. 
 

Um eine kontinuierlich hohe Strukturqualität zu sichern, ist die Überprüfung der Strukturpara-
meter nicht nur zu Beginn der Teilnahme, sondern auch regelmäßig im Zeitablauf erforder-
lich. Die teilnehmenden Ärzte sind verpflichtet, einmal im Jahr selbständig Nachweise über 
entsprechende Fortbildungen, Qualitätszirkel sowie die Qualifikation des medizinischen Per-
sonals bis spätestens dem 15.01. des Folgejahres bei der KVHB vorzulegen. Nur für die Zeit 
des Ruhens der Zulassung ist die Frist unterbrochen und verlängert sich entsprechend. 
 
 

Asthma bronchiale: 
 

Parameter Nachweis 
Zeitpunkt/ 
Häufigkeit 

Allgemeine Qualifikation • Facharzt für Innere Medizin mit der 
Berechtigung zum Führen der 
Schwerpunktbezeichnung: „Pneumo-
logie“  

und/oder  

• Facharzt für Innere Medizin mit der 
Teilgebietsbezeichnung „Lungen- und 
Bronchialheilkunde“  

und/oder 

• Facharzt für Innere Medizin mit 12-
monatiger Zusatzweiterbildung in ei-
ner pneumologischer Abteilung, wel-
che über eine Weiterbildungsermäch-
tigung verfügt, und mit ausreichender 
Erfahrung in der Behandlung von Pati-
enten mit Asthma 

 

Für Kinder oder Jugendliche ab Vollen-
dung des ersten Lebensjahres bis zur 
Vollendung des achtzehnten Lebensjah-
res darüber hinaus:  

• Facharzt für Kinder- und Jugendme-
dizin  

o mit der Zusatzweiterbildung 
„Pneumologie“ 

und/oder  

o mit der Zusatzweiterbildung 
„Allergologie“ 

und/oder  

o mit dem Nachweis einer 
mindestens 12-monatigen 

Einmalig zu Beginn 
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Zusatzweiterbildung in Kin-
der-Pneumologie in einer 
zugelassenen Weiterbil-
dungsstätte und mit ausrei-
chender Erfahrung in der 
Behandlung von Patienten 
mit Asthma 

 

ärztliche Fortbildung  

(DMP-spezifisch) 

• Teilnahme an der Arzt- 
Informationsveranstaltung 

oder 

• Information durch das schriftliche In-
formations- und Schulungsmaterial 
und die Bestätigung der Kenntnis-
nahme 

bei Beginn der Teil-
nahme 

für Ärzte im Versorgungsbereich 
Erwachsene mit Asthma bronchi-
ale: 

pneumologischer Qualitätszirkel  

oder 

Asthma-spezifische Fortbildung 
(z. B. von Ärztekammer oder KV 
anerkannte oder zertifizierte Fort-
bildungsveranstaltung) 

 

 

 

Teilnahmebescheinigung 

 

 

Teilnahmebescheinigung 

 

 

Mindestens zweimal 
jährlich 

 

Mindestens zweimal 
jährlich 

 

 

für Ärzte im Versorgungsbereich 
Kinder und Jugendliche mit 
Asthma bronchiale: 

 

pädiatrisch pneumologischer 
Qualitätszirkel  

oder 

pädiatrisch asthma-spezifische 
Fortbildung (z.B. durch von den 
Ärztekammern oder die KV aner-
kannte oder zertifizierte Fortbil-
dungsveranstaltung) 

oder  

Asthma spezifische Arzneimittel-
beratung 

 

 

 
 

Teilnahmebescheinigung 

 
 

 

Teilnahmebescheinigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindestens zweimal 
jährlich 

 

 

Mindestens zweimal 
jährlich 

 

 

 

Einmal jährlich 

 

Qualifikation des medizinischen 
Personals (z.B. Notfallschulung 
des Teams) 

Bestätigung durch den Arzt Einmal jährlich 

Zusammenarbeit mit Haus- und 
Fachärzten in der Region 

 

 

Nachweis der Zusammenarbeit 

Nach Beginn der 
Teilnahme spätes-
tens innerhalb eines 
Jahres 

Zusammenarbeit mit einem Kran-
kenhaus mit Schwerpunktabtei-
lung Pneumologie bzw. pädiat-
risch-pneumologischem Schwer-
punkt 

 

Nachweis der Zusammenarbeit 

Nach Beginn der 
Teilnahme spätes-
tens innerhalb eines 
Jahres 
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Erforderliche Ausstattung: 

 

Für Erwachsene: 

Möglichkeit zur Durchführung von 

 

• Spirometrie einschl. 
Atemwiderstandsmes-
sung und Provokations-
testung (qualitätsgesi-
chert) 

• Ganzkörper-Plethysmo-
graphie (qualitätsgesi-
chert)  

• Laborchemische Unter-
suchungen insbeson-
dere Blutgase 

• Röntgenaufnahme Tho-
rax, ggf. als Auftragsleis-
tung 

• (bei Asthma) allergologi-
scher Diagnostik, ggf. 
als Auftragsleistung. 

 

Für Kinder und Jugendliche: 

Möglichkeit zur Durchführung von 

 

• Spirometrie einschl. 
Atemwiderstandsmes-
sung und Provokations-
testung (qualitätsgesi-
chert) 

• Röntgenaufnahme Tho-
rax, ggf. als Auftragsleis-
tung 

• allergologischer Diag-
nostik, ggf. als Auftrags-
leistung 

 

 

 

 

 

 

Nachweis 

 

 

 

 

 

 

 

bei Beginn der Teil-
nahme 

 

 
Sofern der Arzt Schulungen anbieten möchte, sind die folgenden Voraussetzungen für die 
Durchführung von Schulungen zu erfüllen 

Fachliche Voraussetzungen 
Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einer Fortbil-
dung, die den Arzt sowie das nichtärztliche Praxispersonal zur 
Durchführung der angebotenen Schulung qualifiziert 

Ausstattung der Praxis 
Räumlichkeiten mit erforderlicher Ausstattung für Einzel- und 
Gruppenschulungen 

 


